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Richtlinie über die Einrichtung und Benutzung dienstlicher Telekommunikationseinrichtungen und die
dienstliche Benutzung privater Telekommunikationseinrichtungen in der Bundesverwaltung (Richtlinie
Telekommunikation Bund - RLTk Bund - )

Zurück zur Teilliste Bundesministerium der Finanzen

Richtlinie über die Einrichtung und Benutzung dienstlicher Telekommunikationseinrichtungen und die dienstliche
Benutzung privater Telekommunikationseinrichtungen in der Bundesverwaltung

 (Richtlinie Telekommunikation Bund – RLTk Bund - )
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Einleitung und Geltungsbereich
 
 
Die RLTk Bund gilt grundsätzlich für alle Telekommunikationsdienste einschließlich der Nutzung von Internetdiensten.
 
 
Für einzelne Telekommunikationsdienste werden Ausführungshinweise zur Regelung dienstspezifischer Besonderheiten als
Anlagen zur RLTk Bund herausgegeben. Diese Ausführungshinweise werden bei Bedarf durch das Bundesministerium der
Finanzen in Abstimmung mit den obersten Bundesbehörden an neue Entwicklungen angepasst. Die obersten
Bundesbehörden können weitere Verfahrenseinzelheiten regeln.
 
 
Verfahren, die den Vorgaben der RLTk Bund nicht entsprechen, sind grundsätzlich zu überführen. Sofern hiervon
abgesehen werden soll, hat eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung zu erfolgen.
 
 
Die RLTk Bund gilt für alle Behörden der Bundesverwaltung mit folgenden Ausnahmen:

Bundespräsidialamt
Deutscher Bundestag

http://www.juris.de/
http://www.bundesregierung.de/
https://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/Teilliste_Bundesministerium_der_Finanzen.html#bsvwvbund_17122004_ZC1P1563504
https://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/BMF-Z-20041217-KF01-A001.htm
https://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/BMF-Z-20041217-KF01-A002.htm
https://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/BMF-Z-20041217-KF01-A003.htm
https://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/BMF-Z-20041217-KF01-A004.htm

